
1. Allgemeines

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für 
alle Verträge zwischen Fobra Marketing & Strategy 
Dennis Przystow & Matthias König GbR (nachfolgend 
Fobra genannt) und dem Auftraggeber.

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Auftrag-
geber Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ver-
wendet und diese entgegenstehende oder von den 
hier aufgeführten Bedingungen abweichende Beding- 
ungen enthalten.

1.2 Auch gelten die hier aufgeführten Bedingungen, 
wenn Fobra in Kenntnis entgegenstehender oder von 
den hier aufgeführten Bedingungen abweichende 
Bedingungen des Auftraggebers den Auftrag vorbe-
haltlos ausführt.

1.3 Alle Vereinbarungen, die zwischen Fobra und dem 
Auftraggeber zwecks Ausführung oder Abweichung 
des Vertrages getroffen werden, sind in diesem Ver-
trag schriftlich niederzulegen.

2. Urheberrecht und Nutzungsrecht

2.1 Jeder an Fobra erteilte Auftrag ist ein Urheber-
werkvertrag, der auf die Einräumung von Nutzungs-
rechten an den Werkleistungen gerichtet ist.

2.2 Alle Konzeptionen, Entwürfe, Reinzeichnungen, 
Filme und Musikstücke unterliegen dem Urheber-
rechtsgesetz. Die Bestimmungen des Urheberrechts-
gesetzes gelten zwischen den Parteien auch dann, 
wenn die erforderlichen Schutzvoraussetzungen im 
Einzelfall nicht gegeben sein sollten. Damit stehen 
Fobra insbesondere die urheberrechtlichen Ansprü-
che aus §§ 97 ff. UrhG zu.

2.3 Die Werke von Fobra dürfen nur in der vereinbar-
ten Nutzungsart, zu dem vereinbarten Zweck in dem 
vereinbarten Umfang verwendet werden. Mangels 
ausdrücklicher Vereinbarung gilt als Zweck des Ver-
trages nur der vom Auftraggeber bei Auftragsertei-
lung erkennbar gemachte Zweck. Das Recht, die Ar-
beiten in dem vereinbarten Rahmen zu verwenden, 
erwirbt der Auftraggeber bzw. Verwerter mit der Zah-
lung des Regelhonorars.

2.4 Fobra überträgt dem Auftraggeber die für den 
jeweiligen Zweck erforderlichen Nutzungsrechte. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur 
das einfache Nutzungsrecht übertragen. Eine Weiter-
gabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der schrift-
lichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst 
nach vollständiger Bezahlung der Vergütung über.

2.5 Fobra hat das Recht, auf den Vervielfältigungs- 
stücken als Urheber genannt zu werden. Eine Verlet-
zung des Rechts auf Namensnennung berechtigt Fob-
ra zum Schadenersatz. Ohne Nachweis eines höheren 
Schadens beträgt der Schadenersatz 100 Prozent der 
vereinbarten üblichen Vergütung.

2.6 Vorschläge oder sonstige Mitarbeit des Auftrag-
gebers oder seiner Mitarbeiter haben keinen Einfluss 
auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein 
Miturheberrecht.

3. Vergütung

3.1 Konzeption, Entwürfe, Reinzeichnungen, Filme 
und Musikstücke bilden zusammen mit der Ein-
räumung von Nutzungsrechten eine einheitliche 
Leistung. Für diese Leistung berechnet Fobra das 
Regelhonorar für die genutzte Entwurfsarbeit – das 
Werkzeichnungshonorar. Die Vergütungen sind Net-
tobeträge, die zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-
steuer zu zahlen sind.

3.2 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und 
nur Konzepte, Film- oder Musikskizzen, Entwürfe 
und/oder Reinzeichnungen geliefert, entfällt die Ver-
gütung für die Nutzung.

3.3 Werden die Konzepte, Film- oder Musikskizzen, 
Entwürfe später oder in größerem Umfang als ur-
sprünglich vorgesehen genutzt, so ist Fobra berech-
tigt, die Vergütung für die Nutzung nachträglich in 
Rechnung zu stellen bzw. die Differenz zwischen 
der höheren Vergütung für die Nutzung und der ur-
sprünglich gezahlten zu verlangen.

3.4 Die Anfertigung von Konzepten, Film- oder Mu-
sikskizzen, Entwürfen und sämtliche sonstigen Tätig-
keiten, die Fobra für den Auftraggeber erbringt, sind 
kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas ande-
res vereinbart ist.

3.5 Die Rechnung ist, sofern keine anderen Verein-
barungen getroffen sind, spätestens fünf Tage nach 
Rechnungserhalt zu begleichen.

4. Fälligkeit der Vergütung

4.1 Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist die Vergütung bei Ablieferung des 
Werkes fällig. Sie ist ohne Abzug innerhalb von fünf 
Tagen zahlbar.

4.2 Die Abnahme darf nicht aus gestalterischen Grün-
den verweigert werden. Im Rahmen des Auftrags be-
steht Gestaltungsfreiheit.

4.3 Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abge-
nommen, so ist eine entsprechende Teilvergütung 
jeweils bei Abnahme des Teiles fällig.

Erstreckt sich ein Auftrag über längere Zeit oder erfor-
dert er von Fobra hohe finanzielle Vorleistungen, so 
sind angemessene vorher vereinbarte Abschlagszah-
lungen zu leisten.

4.4 Bei Zahlungsverzug kann Fobra Verzugszinsen in 
Höhe von 6 Prozent über dem jeweiligen Basiszins-
satz der Europäischen Zentralbank verlangen. Die 
Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren 
Schadens bleibt davon unberührt.

5. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten

5.1 Die Änderung von Konzepten, Film- oder Musik-
skizzen, Entwürfen, die Schaffung und Vorlage wei-
terer Entwürfe, die Änderung von Werkzeichnungen 
sowie andere Zusatzleistungen (Manuskriptstudium, 
Produktionsüberwachung u.a.) werden nach Zeit- 

aufwand gesondert abgerechnet.

5.2 Fobra ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung not-
wendigen Fremdleistungen im Namen und für Rech-
nung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftragge-
ber verpflichtet sich, Fobra entsprechende Vollmacht 
zu erteilen.

5.3 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistung-
en im Namen und für Rechnung von Fobra abge-
schlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, 
Fobra im Innenverhältnis von sämtlichen Verbind-
lichkeiten freizustellen, die sich aus dem Vertragsab-
schluss ergeben. Dazu gehört insbesondere die Über-
nahme der Kosten.

5.4 Auslagen für technische Nebenkosten, insbeson-
dere für spezielle Materialien, für die Anfertigung von 
Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reprodukti-
onen, Satz und Druck etc. sind vom Auftraggeber zu 
erstatten.

5.5 Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusam-
menhang mit dem Auftrag zu unternehmen und mit 
dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind vom Auf-
traggeber zu erstatten.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 An Konzepten (z.B. Fobra Brand Concept, Fobra 
Image Concept), Film- oder Musikskizzen, Entwürfen 
und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte 
eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertra-
gen.

6.2 Die Originale sind daher nach angemessener Frist 
unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung 
oder Verlust hat der Auftraggeber die Kosten zu erset-
zen, die zur Wiederherstellung der Originale notwen-
dig sind. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Schadens bleibt unberührt.

6.3 Fobra ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, 
die im Computer erstellt wurden, an den Auftragge-
ber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die 
Herausgabe von Computerdaten, so ist dies geson-
dert zu vereinbaren und zu vergüten.

Hat Fobra dem Auftraggeber Computerdateien zur 
Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger 
Zustimmung von Fobras geändert werden.

7. Korrektur, Produktionsüberwachung und Beleg-
muster

7.1 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind Fobra 
Korrekturmuster vorzulegen.

7.2 Die Produktionsüberwachung durch Fobra er-
folgt nur aufgrund besonderer Vereinbarung. Bei 
Übernahme der Produktionsüberwachung ist Fobra 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen 
Entscheidungen zu treffen und entsprechende An-
weisungen zu geben. Fobra haftet für Fehler nur bei 
eigenem Verschulden und nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 
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7.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der 
Auftraggeber Fobra fünf einwandfreie ungefaltete Be-
lege unentgeltlich. Fobra ist berechtigt, diese Muster 
zum Zwecke der Eigenwerbung zu verwenden.

8. Haftung und Gewährleistung

8.1 Fobra verpflichtet sich, den Auftrag mit größtmög-
licher Sorgfalt auszuführen, insbesondere auch Fobra 
überlassene Vorlagen, Unterlagen, Muster, etc. sorg-
fältig zu behandeln.

8.2 Fobra verpflichtet sich, seine Erfüllungsgehilfen 
sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. Darüber hi-
naus haftet Fobra für seine Erfüllungsgehilfen nicht.

8.3 Sofern Fobra notwendige Fremdleistungen in 
Auftrag gibt, sind die jeweiligen Auftragnehmer kei-
ne Erfüllungsgehilfen von Fobra. Es wird keinerlei 
Haftung für Serverausfälle oder jedwede technischen 
Probleme übernommen. Fobra haftet nur für eigenes 
Verschulden und nur für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit.

8.4 Mit der Freigabe von Konzeptionen, Film- oder 
Musikskizzen, Entwürfen, Reinausführungen oder 
Reinzeichnungen durch den Auftraggeber übernimmt 
dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Text 
und Bild.

8.5 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Kon-
zeptionen, Film- oder Musikskizzen, Entwürfe, Texte, 
Reinausführungen und Reinzeichnungen entfällt jede 
Haftung von Fobra.

8.6 Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtli-
che Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der Arbei-
ten haftet Fobra nicht.

8.7 Beanstandungen gleich welcher Art sind innerhalb 
von 14 Tagen nach Ablieferung des Werks schriftlich 
bei Fobra geltend zu machen. Danach gilt das Werk 
als mangelfrei angenommen.

9. Gestaltungsfreiheit und Vorlagen

9.1 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfrei-
heit. Reklamationen hinsichtlich der Gestaltung sind 
ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während 
oder nach der Produktion Änderungen, so werden 
diese in einem Change Request definiert und der Auf-
traggeber hat evtl. anfallende Mehrkosten zu tragen. 
Fobra behält den Vergütungsanspruch für bereits be-
gonnene Arbeiten.

9.2 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus 
Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, so 
kann Fobra eine angemessene Erhöhung der Vergü-
tung verlangen. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
kann Fobra auch Schadenersatzansprüche geltend 
machen. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens bleibt davon unberührt.

9.3 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwen-
dung aller an Fobra übergebenen Vorlagen berechtigt 
ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur 
Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber 

Fobra von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.

10. Providerdienstleistungen

10.1 Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, 
darf Fobra die ihm obliegenden Leistungen auch von 
fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten erbringen 
lassen. Providerdienstleistungen können durch Fobra 
auch über Dritte erbracht werden.

10.2 Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die Be-
reitstellung und Veröffentlichung der Inhalte der von 
ihm eingestellten und/oder nach seinen Informatio-
nen für ihn von Fobra erstellten Webseiten weder ge-
gen deutsches noch gegen anderes Recht verstoßen. 
Fobra behält sich vor, Seiten, die inhaltlich bedenklich 
erscheinen, von einer Speicherung auf dem Server 
auszunehmen. Den Anbieter wird Fobra von einer 
etwaigen vorgenommenen Löschung der Seiten un-
verzüglich informieren. Das Gleiche gilt, wenn Fobra 
von dritter Seite aufgefordert wird, Inhalte auf seinen 
Webseiten zu ändern oder zu löschen, weil sie angeb-
lich fremde Rechte verletzen. Fobra ist berechtigt, 
Webseiten, die Rechte Dritter verletzen könnten, von 
der Festplatte zu löschen oder in anderer geeigneter 
Weise vom Zugriff durch Dritte auszuschließen.

Den Kunden wird Fobra unverzüglich von einer sol-
chen Maßnahme benachrichtigen. Für den Fall, dass 
der Kunde den Nachweis erbringen kann, dass eine 
Verletzung von Rechten Dritter nicht zu befürchten 
ist, wird Fobra die betroffenen Webseiten Dritten wie-
der verfügbar machen. Von Ersatzansprüchen Dritter, 
die auf unzulässigen Inhalten einer Webseite des Kun-
den beruhen, stellt der Kunde Fobra hiermit frei.

10.3 Soweit Gegenstand der Leistungen von Fobra 
auch die Beschaffung und/oder Pflege von Internet-
domains ist, wird er gegenüber dem DENIC, dem 
InterNIC oder einer anderen Organisation zur Do-
mainvergabe lediglich als Vermittler tätig. Dies kann 
auch über Dritte geschehen. Durch Verträge mit sol-
chen Organisationen wird ausschließlich der Kunde 
berechtigt und verpflichtet. Fobra hat auf die Do-
mainvergabe keinen Einfluss. Fobra übernimmt des-
halb keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden be-
antragten und delegierten Domains frei von Rechten 
Dritter oder einzigartig sind oder auf Dauer Bestand 
haben. Das gilt auch für die unterhalb der Domain des 
Providers vergebenen Subdomains.

Sollte der Kunde von dritter Seite aufgefordert wer-
den, eine Internetdomain aufzugeben, weil sie an-
geblich fremde Rechte verletzt, wird er Fobra hiervon 
unverzüglich unterrichten. Fobra ist in einem solchen 
Fall berechtigt, im Namen des Kunden auf die Inter-
netdomain zu verzichten, falls der Kunde nicht sofort 
Sicherheit für etwaige Prozess- und Anwaltskosten in 
ausreichender Höhe (mindestens 7.500 EUR) stellt. 
Von Ersatzansprüchen Dritter, die auf der unzuläs-
sigen Verwendung einer Internetdomain beruhen, 
stellt der Kunde den Fobra hiermit frei.

10.4 Fobra weist den Kunden durch diese AGB aus-
drücklich darauf hin, dass der Datenschutz für Daten-
übertragungen in offenen Netzen wie dem Internet 
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht um-
fassend gewährleistet werden kann. Der Kunde weiß, 

dass Fobra das auf dem Webserver gespeicherte Sei-
tenangebot und unter Umständen auch weitere dort 
abgelegte Daten des Kunden aus technischer Sicht 
jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am 
Internet sind unter Umständen technisch in der Lage, 
unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und den 
Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für die Sicher-
heit der von ihm ins Internet übermittelten Daten 
trägt der Kunde deshalb selbst Sorge.

10.5 Für Schäden haftet Fobra nur dann, wenn 
Fobra oder eine der Erfüllungsgehilfen eine wesent-
liche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) in einer den 
Vertragszweck gefährdenden Weise verletzt hat oder 
der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
von Fobra oder einer der Erfüllungsgehilfen zurück-
zuführen ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht) nicht 
grob fahrlässig oder vorsätzlich, so ist die Haftung von 
Fobra auf solche typische Schäden begrenzt, die für 
Fobra zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünfti-
gerweise voraussehbar waren.

Für technische Ausfälle, die eine Darstellung im Inter-
net für eine absehbare Zeit verhindern, übernimmt 
Fobra keine Haftung. Die Haftung von Fobra wegen 
zugesicherter Eigenschaften, bei Personenschäden 
sowie aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften 
bleibt unberührt. Der Kunde verpflichtet sich, Fobra 
im Innenverhältnis von allen etwaigen Ansprüchen 
Dritter freizustellen, die auf rechtswidrigen Hand-
lungen des Kunden oder inhaltlichen Fehlern der 
von diesem zur Verfügung gestellten Informationen 
beruhen. Dies gilt insbesondere für Urheber-, Daten-
schutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen.

10.6 Soweit Fobra für den Kunden oder im Auftrag 
des Kunden für Dritte Konzepte, Entwürfe, Reinzeich-
nungen, Webpräsentationen, Filme oder Musikstücke 
gestaltet, überträgt Fobra dem Kunden ein nichtaus-
schließliches Nutzungsrecht an den erstellten Seiten 
für die Dauer des Vertragsverhältnisses.

11. Schlussbestimmungen

11.1 Erfüllungsort ist der Sitz von Fobra.

11.2 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Be-
dingungen berührt die Geltung der übrigen Bestim-
mungen nicht.

11.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Gerichtsstand ist der Sitz von Fobra, sofern der 
Auftraggeber Vollkaufmann ist. Fobra ist auch berech-
tigt, am Sitz des Auftraggebers zu klagen.


